
Wichtige Hinweise zum Austausch herkömmlicher Leuchtstoffröhren 
durch LED-Röhren (LED als Leuchtstoffröhren-Ersatz) 
 
Grundsätzlich sind Änderungen an bestehenden Erzeugnissen nach Richtlinie 2006/95/EG 
ohne Anpassung der Konformitätserklärung nicht möglich.  
Bei der Verwendung von LED-Röhren als Ersatz für bestehende Leuchtstoffröhren 
können, je nach technischem Aufbau der LED-Röhren, erhebliche Gefahren entstehen.  
 
Im schlimmsten Fall kann es zur Gefährdung von Personen und/oder Anlagen 
kommen! 
 
  
Aufgrund von sicherheitstechnischen Untersuchungen im Rahmen der EN 62560 können 
folgende Konfigurationen mit LED-Röhren nicht akzeptiert werden: 

 Umbau und Umverdrahtung einer bestehenden Leuchten-Armatur und/oder 
Ausbau von Komponenten (Zweckentfremdung eines geprüften Erzeugnisses). 

 LED-Röhren, bei welchen die Anschlüsse von L und N auf die beiden Enden der 
LED-Röhre verteilt sind, da beim einseitigen Einführen und Einrasten des 
Leuchtmittels die andere Seite unter Spannung (Netzspannung 230 V) stehen 
kann. 

 Bei LED-Röhren mit G13-Sockel darf deren Gesamtgewicht 500 g nicht 
übersteigen (EN 60598-1). 
 

Mit dem Inkrafttreten der Norm EN 62560 (LED-Lampen mit eingebautem Vorschaltgerät 
für Allgemeinbeleuchtung) Ende 2010 wird das Inverkehrbringen von LED-Röhren mit 
G13-Sockel geregelt. 
 
Wichtige Anforderungen nach EN62560 (LED-Lampen mit eingebautem Vorschaltgerät): 

 Jede konstruktive Änderung an der Leuchte ist nicht erlaubt. 
 Es muss sichergestellt sein, dass eine konventionelle Leuchtstofflampe in der 

Leuchte weiterhin noch sicher betrieben werden kann. 
 Ein Austausch des Starters gegen einen Kurzschlussstarter ist zulässig. 
 Die Maße der LED-Röhre muss denen konventioneller Leuchtstofflampen 

entsprechen. Die Maße sind in der IEC60081 aufgeführt. 
 
 
Hinweise zur Umrüstung von T8-Leuchtstofflampen auf LED-Röhren / Tubes: 
 
Eine LED-Tube sollte folgende Kriterien erfüllen: 
• Prüfzeichen: CE, ENEC, RoHS 
• Gemäß VDE Vorschrift muss das Gewicht weniger als 500g betragen 
• An offenen Kontaktstiften darf keine Spannung anliegen 
 
Erforderliche Umbauarbeiten an Leuchten mit konventionellem Vorschaltgerät: 

 Bei einer KVG-Leuchte (Armatur mit konventionellem Vorschaltgerät) muss immer 
der Starter getauscht werden!  

 Die alten Vorschaltgeräte können in der Leuchte verbleiben und dienen 
gleichzeitig als Überspannungsschutz. Eine geringe Verlustleistung bleibt jedoch 
bestehen.  

 Die Leuchten sollten eine Umbaukennzeichnung auf LED erhalten. 
 
Erforderliche Umbauarbeiten an Leuchten mit elektronischem Vorschaltgerät: 

 Elektronische Vorschaltgeräte (EVG) müssten überbrückt werden – dies bedeutet 
einen Eingriff in das Gerät. 

 Beachten Sie, dass die Prüfzeichen des Herstellers bei einem Eingriff in 
die Leuchte erlöschen! Somit geht die Haftung für Folgeschäden auf die 
umbauende Firma über. 

 Es ist unbedingt eine Umbaukennzeichnung auf LED anbringen. 



Vor der Umrüstung auf LED-Tubes sollten einige Informationen abgewogen 
werden 
 

 Elektrische Gesamtanschlussleistung (Tube plus Verlustleistung des 
Vorschaltgerätes) 

 Bei höheren Temperaturen kommt es zu einem starken Lichtstrom- und 
Lebensdauerrückgang (Vorsicht bei geschlossenen Leuchten) 

 Lebensdauerangabe und Lebensdauerdefinition 
 Farbtemperatur in Kelvin (K) 
 Farbwiedergabeindex (CRI (=Ra) >80 für Arbeitsstätten erforderlich) 
 Abstrahlwinkel und Lichtverteilung (z.B. 100° Abstrahlwinkel sind nicht für Direkt/ 

Indirekt-Leuchten geeignet) 
 Evtl. Blindbereiche an den Endkappen beachten 
 Bei sichtbaren LEDs ist mit einer Mehrfachschattenbildung zu rechnen. 
 Bitte besonders in der Arbeitsstättenbeleuchtung beachten. 

 


